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Amtlicher Tett

Brkanntmachuug
betreffend die Nacheichuug der Matze n. Gewichte.

Gemäß 8 11 der Maß - und GeimchtSordnung vom 39.
Mai 1908 müssen die dem eichpflichtigen Verkehre dienen¬
den Meßgeräte , wie Längen- und Fluss igkeitsmaße, Meß¬
werkzeuge, Hohlmaße, Gewichte und Wagen unter 9000 Hg.
Tragfähigkeit alle L Jahre zur Nacheichung vorgelegt wer¬
den.

Bei der Nacheichung werden die Meßgeräte auf ihre
Perkehrsfähigkeit geprüft und dann neben dein Eichstempel
mit dem Jahreszeichen versehen Unbrauchbare oder un¬
zulässig befundene Meßgeräte werden mit kassiertem Stempel
dem Eigentümer züriickgegeben, irgend eine Bestrafung tritt
hierbei nicht ein.

Im Kreise Nnwrlahn wird die Nacheichung im Jahre
1917 nach unten abgedrucktem Plan kurchgeführt. Tie ge¬
nauen Tage und Stunden , in welchen die-Gegenstände aus
den einzelnen Gemeinden stn Nacheichungslvlnl vorznleg n
sind, werden durch die Eichbeamten den Bürgermeister¬
ämtern rechtzeitig mit geteilt werden Zwecks ordnungs¬
mäßiger Durchführung des Rnndreiseplanes sind dann diese
Termine innezuhalten.

Alle GAveibetreibenden, Großhandlungen . Fabrikbe-
tvtebc uiib Landivirle , sofern sie irgendwelche Erzeugnisse
nach Maß oder Gewicht verkaufen oder den Uinstrng von
Leistungen dadurch bestimmen, werden hierdurch ausgedor-
dert , ihre eichpflichtigen Meßgeräte in den angegebenen
Nacheichungslokoleu zur festgesetzten Zeit gereinigt vorzn-
legen. Ungereinigte Grgcnstände werden zurückgeiviesen.

Dre Nacheichung nicht transportabler Meßgeräte (zmn
Beispiel Viehwagen) kann aus gemeinsamen Rundgängen des
Eichmeisters am Standort erfolgen. In diesen Fällen sind
entsprechende Anträge beim Eichbeamten zu stellen und es
werden dann außer der- Eichgebühren für reden bean¬
spruchten Beamten , für jeden angefangenen Tag und von
jedem Antragsteller Zuschläge von 1 Mark erhoben. Auch
sind dann die aus der Hin - und Mckbe fordern ng der

Normale und Prüsnngsmittel entstehenden Kosten sowie die
Fuhrkosten fiir die Hin- und Rückrufe des Eichbenmlen ans
dem Landwege zu tragen , die Fuhrkosten aber nur dann,
wenn der Prüsüngsort von denr Nacheichungsort oder von
der für die-Meise in Betracht kommenden nächsten Eisenbahn--
halteftelle mindestens 2 Kilometer entfernt ist.

Die Eirrziehung der Eichgebühren und sonstigen Gefälle
erfolgt während der Abhaltung des Nacheichnngstages durch
die Gerneinde der Naiüeichnngsstelle für den gesamten Nach-
eichnngsbezirk. Die Rückgabe der Ge 'wstände erfolgt nur
gegen Erstarkung der Eichgebühren,

Wer seine Meßgeräte an den festgesetzten Tagen nicht
an der Nacheichnngsstelle Vorlegt oder seine Vichwage nicht
rechtzeitig anmeldet kann später nicht mehr berücksichtigt
werden und muß dann seine Meßgeräte bei dem König¬
lichen Eichamt irr Diez a, d. L. zur . Nacheichuug uorlegeu
bezw. anmtlden , wodurch dann größere Kosten entstehen.

Noch beendigter Natbeichung werden polizeiliche Revi¬
sionen -vor genommen Werden, Gewerbetreibende usw , die
von den Nacheichungslagen keinen oder unzureichenden Ge¬
brauch machen, werden besonders eingehend revidiert iver-
den. Gemäß 8 22 her Maß - und Gewichtsordnung wird
mit Geldstrafe bis zu 1Z(\ Mark oder mit Haft bestraft,
wer den Vorschriften der Maß - , und Gewicht-Polizei zu¬
widerhandelt - Neben der Straw ist auf die Unbrauchbar¬
machung oder die Einziehung der vorschriftswidrigen Meß¬
geräte zu erkennen, auch kann deren Vernichtung ausge¬
sprochen werden-

Die LrLspolizeihehöMm des Kreises ersnche ich unter
Bezugnahme ans 8.3 der in , der Sonderbeilage zu Nr , 3
des Reairrnnad Amtsblattes für 1913 veröffentlichten Er¬
hebungsvorschrift vom,,11- Dezember 11)12 für die sofortige
Aufftellung der Etchlisten nach dem daselbst bekannt ge¬
gebenen Muster ll Sorge zu tragen Die vollständig aus¬
gestellten Eichlistest, die !>ön der Hoi- und WaisenhauSbuch-
druckerei, Cassel, vom Formularmagazin Rudolf Beck' thold
u. Co., Wiesbaden, und Carl Hehmanns Verlag Berlin
W. 8, Mauerstr . 43-44 bezogen werden können, müssen dem
Bürgermeister der Nachcichstellemindestens 3 Tage vor Be¬
ginn der Nachesthung übersandt werden- Letzterer hat die
Eichlisten dtm Wchbeamten bei seinem Eintreffen an der
Nacheichstklle zu übergeben.
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Zur flii f>nl tu itg frev s>?nrf)eichungs-iage Habs» die Gr-
wcinbcn na cf, § 3 Absatz 1 Ziffer 2 des ?fusDhrungsg ?sches
zur Maß - und Gerichtsordnung vom 3. Janj 1912 geeignete,
d h  für den Aufentbalt der Beamten und des Publikums
angemessen hergerichtete , Helle und geheizte Räumlichkeiten
bereitzustellen (s . Rundreiseplan ). ?viiT Beleuchtung der
Räume ist gegebenenfalls auch Sorge zu tragen . Auch
haben die Bürgermeister im übriaen die Eichbeamten bei
der Abhaltung dieser Eichtage zu unterstützen , insbesondere
gehört hierzu die Unterstützung der Eichbeamten zur Er¬
langung geeigneten Fuhrwerks für die Fortschaffung der
zur Wahrnehmung des Eichgeschäftes erforderlichen Aus¬
rüstung zu angemessenen Preisen . Die Kosten für die Ge¬
stellung des Fuhrwerks werden von der Eichamtskaffe über-
nouunen.

Zugleich ersuche ich, auch die Landwirte zur Vorlegung
ihrer eichpflichtigen Meßgeräte anzuhalten . Nach den neuen
Bestimmungen über die polizeilichen Revisionen der Meß¬
geräte vom 88 . Dezember 1912 (Sonderbeilage Nr . 7 des
Reoiernngsamtsblattes für 1913 ) unterliegen die Land¬
wirte den regelmäßigen polizeilichen Revisionen , wenn ein
regelmäßiger Absatz der Erzeugnisse unter Verwendung von
Meßgeräten stattsindet.

In 8 02 der Vorschriften über die Erhebung der Eich¬
gebühren vom 11 . Dezember 1912 ist angeordnet , daß bei
Einziehung der Eichgebühren während der Abhaltung des
Nacheichungstages der Name des zur Erteilung von Quit¬
tungen über empfangene Gelder berechtigten Beamten und
desscn Namensunterschrift auf einem Aushang ersichtlich
zu machen sind . Ich ersuche, für die rechtzeitige Bereit-
haltung des Aushanges Sorge zu tragen.

Tic Ortspolizeibehörden und Gutsvorstände mache ich
für eine wiederholte rechtzeitige ortsübliche Bekannt¬
machung nieiner Anordnung verantwortlich ; einige Tage
vor dem Nacheichungstermin ist nochmals hierauf auf¬
merksam zu machen . Soweit als nötig , sind die Beteiligten
von den Nacheichungsterminen besonders — durch Boten
pp . - - in Kenntnis zu setzen.

Diez,  den L Dezember 1916.

Der König !« Landrat.

9tm  8 . Und 9 . 3iuti in Schtveighaasen für die Orte : Schweiz-
hauseir, Becheln , Dessigbofen , Geisig . ObeNwies. Lo¬
kal : Rathaus.

Vom 13. bis 16. Juni , 20. bis 23. Juni , 27. bis .30. Juni
in Nassau für ' die Orte : Nassau . Bergnaffau -Scheueiai,
AtlkiibauskN , Dausenau , Dienethal , Misselberg , Höm-
brrg , Obernhof , Seelbach , .Sulzbach , Weinähr , Win¬
den , Zimmerschwd . Lokal : früheres Gemeinde -Eich¬
amt.

Vcm 11. bis 14. Juli , 18. bis 21. Juli in Holzappel für
die Orte Holzappel . Charlottenberg , Dörnberg Ep¬
penrod , Geilnau , Giershansen , Gutenacker , Hirschberg.
Hothausen , Jsselbach , Kalkosen , Lanrenburg , Ruppen¬
rod , Scheid . Lokal : Gastwirtschaft Kasper.

Vom 26. bis 28 . Juli in Balduinstein für die Orte : Bal¬
duinstein , Cramberg , Langenscheid . Schanmbnrg,
Steinsberg , Wasenbach . Lokal : Gastwirtschaft Bär.

Vom 5. bis 8 Dez ., 11. bis 15. Dez., 18. bis 21 . Dez . in
Bad Ems für die Orte : Bad Ems , Kemmenau . Lokal:
Schule.

G .-Nr . II . 126 .50. Diez,  den 8. Dezember 1916.

Betr . die Entrichtung des Warenumsatzstempels
für das Kalenderjahr 191 «.

Aus Grund des § 161 der Ausführungsbestimmnngen
znm Reichsstempelgesktz werden die zur Entrichtung der
Abgabe vom Warenumsätze verpflichteten , gewerbetreibenden
Personen und GefllCchasten in den Landgemeinden des
Unterlahn kreist » aufgefordert , den gesamten Betrag ihres
Warenumsatzes im Kalenderjahr 1916 sowie den steuer¬
pflichtigen Bltrag ihres Warenumsatzes im vierten Viertel
des Kalenderjahres 1916 bis spätestens zum 31. Januar
1917 der Unterzeichneten Stenerstelle schriftlich anzumelden
und die Abgabe gleichzeitig mit der Anmeldung an die
Kreiskommunalkasse Hierselbst elnznsenden.

Als steuetvKich ^ ger Gewerbebetrieb gilt auch der Be¬
trieb der L>.nd- und Forstwirtschaft , der Viehzucht , der
Fischerei und des Gartenbaues sowie der Bergwerkbetrieb.

Beläuft sich der Jahresumsatz auf nicht mehr als 3009
Mark , so besteht eine Verpflichtung zur Anmeldung und
eine Abgabepflichl nicht.

Duderstadt.

Rundreiseplan
für die periodische Nacheichung im Kreise Unterlahn

im Jahre 1917.
Bom 16 . Inn . bis einschl . 17. Febr . in Diez für die Orte

Diez , Altendiez , Aull , Birlenbach , Freiendiez , Gückin¬
gen, , Hambach . Heistenbach . Lokal : Kal . Eichamt

Vom 6 bis 10. März in Flacht für die Orte : Flacht,
Holzheim , Niederneisen . Lokal :Turnhalle.

Vom 3. bis 5. April und am 7., 11., 14. und 18. April
in Hahnstätten für die Orte : Hahnftätten . Burg-

schwalbach , Kaltenholzhausen , Lohrheim , Mudershausen,
Netzbach, Oberneistn , Schiesheim . Lokal : Gemeinde¬
haus.

Wer der ihm obliegenden Arnmlduugsverpflichtnng
widerhandelt oder über die empfangenen Zahlungen oder
Lieferungen wissentlich unrichtige Angaben macht , hat eine
Geldstrafe verwirkt , welche dem zwanzigfachen Betrage der
hinterzvgeuen Abgabe gleichkommt . Kann der Betrag der
hlnterzogeuen Abgabe nicht sestgcstellt werden , so tritt
Geldstrafe von 150 Mk . bis 30000 Mk . ein

Zur Erstattung der schriftlichen Anmeldung sind Vor¬
drucke zu verloenden , die bei der Unterzeichneten Steuer¬
stelle kostenlos zu haben sind.

Steuerpflichtige sind zur Anmeldung ihres Umsatzes
verpflichtet , auch wenn ihnen Anmeldungtzvord rucke nicht
pi ge gangen sind.

Der KretSausfchutzdes UnterlahnkreiseS
— Warennmsatz-Lteuerstell«. —

Boni 25. bis 28. April , 2 . bis 5. Mai , 9 . und 10 Mai
in Katzenelnbogen für die Orte : Katzenelnbogen . Allen-
dorf , Beighausrn , Berndroth Dörsdorf , Ebertshausen,
Eisighofen , Klingelbach , Mittelfischbach , Oberfischbach,
Reckenrrth , Rettert , Schönborn . Lokal : Rathaus.

Sfm 18., 19. und 22. Mai in Kördorf für die Orte : Kördorf,
Biebrich , Bremberg . Ergeshausen , .Herold . Lokal:
Rathaus.

Am 30. und 31 . Mai , 1. und 2. Juni in Singhofen für
die Orte : Singhofen , Dvrnholzhansen , Lollschied , Nie-
dMiefenßa ^ Pohh Roth . Lokal : Katha « ».

J .-Nr . IV . 78. Diez,  den 8. Dezember 1916.
Betrifft : Bezug von Jndustrie -Saatkartoffeln.

Die aus der Ernte 1917 bestellten Saatkartosseln der
Sorte Industrie sind in Best - liuag gegeben.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht , den Besteuern
hiervon Kenntnis zu geben.

Der VIII. landwirtschaftliche Bezirksverein.
A A.:
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9fUd|tatntU<S)et %*\\ .Verordnung
über Höchstpreis für Hafer  und Gerste  Vom ' 4. De¬
zember 1916.'

Auf Gruud der Bekanntmachung über Kriegsmaßnah¬
men zur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916
(Reichs-Gesctzbl. S . 401) wird folgende Verordnung er¬
lassen:

Artikel  1.
Der durch tz 1 Abs. 1 der Verordnung über Höchst¬

preise fiir Hafer vom 24. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. S
826) in der Fassung der Verordnung vom 18. Sevtember
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1018) festgesetzte Höchstpreis von
zweihundertachtzig Mark fiir die Tonne inländischen Hafers
beim Verkaufe durch den Erzeuger gilt bis zum 31. Januar
1917 einschließlich.

Soweit nach diesem Zeitpunkt geliefert wird , darf der
Preis zweihundertfiinszig Mark fiir die Tonne nickt über¬
steigen.

Der Preis von zweihundertachtzig Mark fiir die Tonne
darf bei Lieferungen an die Heeresverwaltung auf Antrag
auch noch bezahlt werden, wenn die Ablieferung oder Ver¬
ladung des rechtzeitig ansgedkvscheueu Hafers aus Grün¬
den, die der Lieferungspflichtige nickt zu vertreten hat und
die außerhalb seines Betriebs liegen, bis zum 31. Januar
1917 nicht hat erfolgen können Der Antrag muß bis zum
28. Februar 1917 einschließlich bei d°n Empwngsftellen
gestellt werden, lieber alle Streitigkeiten weaen der Zah¬
lung des Preises entscheidet die höhere VerwaltungSbe-
hörde endgültig . Als höhere V rwaltungsbehhtde gilt die
auf Grund des 8 24 der Verordnung über Hafer aus der
Ernte 1916 vom 6. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl S . 811)
bestimmte Behörde.

Artikel  2.
Der durch 8 1 der Verordnung über Höchstpreis? kür

Gerste vom 24. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 8211 in der
Fassung der Verordnung vom 18 September 1916 (Reicks-
Gesetzbl. S . 1049) festgesetzte Höchstpreis von zweihnndert-
achtzig Mark für die Tonne inländischer Gerste beim Per-
kaust durch den Erzeuger gilt bis zum 10. Dezember 1010
einschließlich.

Soweit nach diesem Zeitpunkt geliefert wirck, dar ' der
Preis zweihundertfiinfzig Mark für die Tonne nicht über¬
steigen.

Artikel 3.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft.
Berlin , den 4. Dezember 1916.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr. Helfferich.

k 11776. Wiesbaden, den 4.  Dezember 1916
Bekanntmachung.

Der ruffisch-polnische Saison -Arbeiter Jan Jarina-
knwski, geboren am 6. Januar 1906 zu Pakanice .' ist in
der Stacht zum 3. d. Mts . ans seiner Arbeitsstelle auf
einem hiesigen .Hofgut entwichen. Er ist demnächst 17
Jahve alt , von kleiner Statur , hat frische Gesichtsfarbe,
dicke aufgewvrstne Lippen, schwarzes Haar , spricht gebrocken
deutsch, stottert stark. Sviiutagsklkiduug eines landwirt¬
schaftlichen Arbeiters . Im Besitze seiner Papiere ist er nick t.

Er steht im dringenden Verbackt einem seiner Arbeits¬
kollegen 80 Mark gestohlen zu haben Der Verdacht ver¬
stärkt sich durch von ihm oemachte Anschaffungen in Höbe
von 30 Mark.

Ich ersuche um Fahndung und telegraphische Rach¬
richt von der Festnahme.

Der Polizei . Präsident.
I . .
Metz.

Preußischer Landtag.
Abgeordnetenhaus.

Sitzung vom1». Dezember
Das Herrenhaus hat an dem aus dem Antrag Schweckru-

die« hervorgegangenen Grsttzentwurf über Ergänzung des
Einlomnrensteuerc-.esetzes einige Abönoerungen dorgenom-
men. Das Hans stimmt dem ohne Aussprache zu.

Die Verlage über die Abkürzung des juristischen Vor¬
bereitungsdienstes für Kriegsteilnehmer bestimmt, daß der
Vorbereitungsdienst der Gericktsreserendare für Kriegsteil¬
nehmer um die Zeit des Kriegsdienstes , höchstens jedoch um
ein Jahr , abgekürzt werden kann Ein« weiter? Vorlage
bezieht sich arif den Vorder»ir »ngsdicnst zum höheren Ver¬
waltungsdienst . Das Herrenhaus hat beide Vorlagen bereits
angenommen. Nach einiger Debatte gehen beide Vorlagen
an die Justizkornmiffinn.

Die Vorlage ans Abänderuno des Gerichtskostengesepcs,
die durch die Erhöhung der Postgebühren im Reich bedingt
ist, wird in zweiter und dritter Lesung angenommen . Es
folgt die zweite Beratung des Sch ätzungsanrts ge¬
setzt  ö.

TaS Gesetz'-st im Ausschuß vielfach abgeändert worden.
Es bestimmt daß jeder Stadtkreis und jeder Landkreis für
seinen Bezirk ein Schätzungsamt zu errichten hat . Stadt,
kreise, Landkreise und Gemeinden können zur Errichtung
eines gemeinschaftlichen Schätzungsanrtes zu einem Zweck-
vrrband verbnoden werden. Tie Schätzung der Grundstücke
geschieht nach dem gemeinen Wert . Es liegen zahlreiche
Abänderungsvorschläge sowohl vom Ausschuß wi: von ein¬
zelnen Abgeordneten vor . Besonders handelt es sich um
den Schähungszwaiig.

Abg. v. 61 ehren (kons .) : Dem Grundbesitz muß ge-
hvlst-n werden, das erkennen alle Parteien an . Ohne den
von der Kommission beschlossenen Schätzungszwang ist das
Gesetz ein Meffer ohne Klinge.

Lündwirtkchaftsminister Frhr . v. Schortemer:  Die
Regierung erklärt sich mit den Beschlüssen des Ausschusses
einverstanden. Sie stelle» einen Ausgleich zwischen
den Anschauungen der Regierung und denen der AnSschrrß-
mehrheit dar . Deshalb sollte man jetzt nicht neue Ab-
ändeinngsanträge stellen. Wollen wir eine zuverlässige
Schätzung d>es Grundbesitzes herbeifilhren, so werden wir an
einem Schötzur.gszwang nicht vorbeikommen. Niemand weiß,
ob sich nach dem Kriege der Wert des Grundbesitzes in auf-
steigender oder absteigender Linie bewegen wird . Deshalb
sollte die Einführung des Sckätzunaszwanges einer König¬
lichen Verordnung überlassen sein. Tie Einführung des
Zivarrges durch Gesetz ist für die Regierung nicht annehmbar.

Abg. Dr . Here r (Ztr .) : Im dlüSschnß ist eine Einigung
zustande gekommen, die durch das häufige Unannebmbar d. r
Regierung freilich erschwert worden iü . Hoffentlich kommen
wir auch noch zu einer Verständigung darüber , auf welchem
Wege der Schätzungszwang eingesührt werden soll Ter
Landtag darf dabei nicht ausgeschaltet werden.

Justizmlinster Beseler  erklärt den Zentrumsantrag
für unannehmbar , wonach die Beleihungsgrenze ans 3/s
sestgestellt werden soll . Im Jntereffe der Mündel könne
eine mehr als 106jährige Hebung nicht verlassen wekd-n.

Abg . Graf M v ! 1! e (sreik.) erhofft Besserung der Lage
des städtischen Hautz- und Grundbesitzes durch Einführung
einer Solidarhaft

Abg Hir sch (Soz .) Mir haben nicht alle geivünschte«
Perbefferungen erreicht , sind ober bereit , den Ansschnßbe-
schküssen zuznstimrnen.

Hierauf vertagt sich das Han».
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PM . W ashirrgton , 6. Dez. Gerard teilte heute vor
seiner Besprechung mit Wilson mit er oedenke nicht wie
beabsichtigt gewesen am nächsten Dienstag nach Deutschland
ckbzureiseir. Ter Grund ist nicht bekannt . — Der Rabbiner
Samuel Schulmann sagte in d>r in dem vornehme:! Viertel
der fünften Avenue gelegenen Synagoge Bethel in einem
Dankgottesdienst : ..Unser Reichtum ist entstellt durch Hab¬
sucht und besudelt mit Blut Wenn wir Gott für imlnit
Reichtum danken , müffen wir in Scham unser Haupt senken,
denn wir wissen, daß dieser Reichtum größtenteils einem
Morden ohnegleichen in der Weltgeschichte zu verdanke«,
ist, Und daß wir eifrige Lieferer der MorÄinstrumerrte sind.
— Heute wurde in. der St -Patricks -Kirche mit eindrucks¬
voller Feierlichkeit ein Gedcnkgrsttesdienst für Kaiser Franz
Joses aögehalten . Kardinal Gibbons amtierte unter dem
Thronhimmel , auf der Evangelienseite saßen, umgeben von
großer Broleitung , Präsident Wilson und Frau Wilson in
vorderster Reibe, dahinter alle Vertreter der neutralen
Staaten und Graf und Gräfin Bernstvrff . Die reichen Uni¬
formen gaben ein glänzendes, hier selten gesehene? Bild ab.
Nachdem der Rektor der Kirche unter Beistand der Diakonen
die Seelenmesse zelebriert hatte , erteilte der Kardinal die
absolutio ad tnmbam . Die große Kirche war ganz gefüllt,
die Einladungen waren durch das Staatsdepartement er¬
gangen

Ein englischer Uebergriff gegen Dänemark.
Es ist eiir neuer schwerer Uebergriss gegen einen wehr¬

losen kleinen neutralen Staat durch die Engländer za ver¬
zeichnen. Das dänische Schiff Godthaab . das letzte in diesem
Jahre aus Grönland hier eingetroffene Schiff, war unter
Wegs von einem, englischen Krieg : schiff aufgebracht und nach
Grimsdy übergeführt worden, wo es die ganze Ladung
lösch en mußte, die in der Hauptsache aus gesalzenen Fischen
bestand. Die gesamte dänische Presse erhebt nachdrücklich
Einspruch gegen dieses Vorgehen der Engländer . Politiken
sagt u. a.: Godthaab gehört dem dänischen Staat der d.r-s
Monopol des Handels mit Grönland besitzt, ebenso ist die
Ladung des Schiffes Eigentum des dänischen. Staates . Es
handelt sich daher rim einen Uebergriff , den sich die Eng¬
länder zu schulden kommen ließen, indem sie das Schiff
aufbiackten , taS in inländischer Fahrt war und Erzeugnisse
der Kolonie Grönland nach dem Mutterlands bringen
wollte . Handelt es sich hier aber um Warenaustausch zwi¬
schen «wer Teilen desselben Reichs und um staatliche
Waren,  so ist es ebenso bedauerlich wie unverständlich,
daß die englischen Behörden sich zu solchem Vorgehen berech¬
tigt alauistcn, für das keine völkerrechtliche Begründung
gesurrten icerten kann Tic Ladung Godthaabs wird nun
vor ein Prisengerdh : kommen, wo der dänische .Staat sich
vertreten lassen wird und wo kein anderer Ausfall möglich
erscheint als der. tasi die Beschlagnahme für ungesetzlich
erklärt wird.

Die Kampfe in Ostafrika.
WTB . Bern,  1l . Dez. Aus Lissabon wird amtlich

gemeldet: Die Deutschen eröffnet«» auf das linke (?) Ro-
wrma-Ufer Arrillerieseuer . Sie besetzten die Stellung Kan-
aadi, die die PoAi .giesen in guter Ordnung ohne Verlust
geräumt hctten.

Der Temps kommentiert diese Meldung folgender¬
maßen:

Anscheir.tNv Haber: die Deutschen in Ostafrika Kräfte
zusLMmentzczogerr, um die von Mozambique ausgehende por¬
tugiesische Offtr.sive zum Stehen zu bringen . Las 16 Kilo-

mvtcr  nördlich turnt Grenzfluß RoUiimo Ueambe  Fort Ru-
JerJa haben die Deutschen bereits zurückerobert. Die Be¬
satzung, die sich auf das Südufer des Rvvümc» nach Nangadi
hatte zmückzichen körnen , mußte min infolge der deutschen
auf portugiesisches Gebiet getragenen Offensive auch diese
Stellung räuiucn.

<Tie in der vorstehenden Meldung erwähnte portu-
giesische Stellung Von Rouaadi liegt etwa 10 Kilometer süd¬
lich des Rodrrma auf portugiesisches Gebiet, also aus dein
rechten Rovurna-User. Von hier aus ging die mit so großem
Geschrei ongekündigte portugiesische Offensive gegen den
Süden Dttftsich Ostafrikas . Nangadi liegt übrigens nicht
etwa direkt südlich von Rowala , dem Ort der ersten gerne!
steten portugiesischen Niederlage, sondern etwa 75 Kilometer
östlich davon, nach der Küste des Indischen Ozeans zu. Der
deutsche Gegenstoß gegen Portugiesisch-Ostasrika scheiirt also
einen weit größeren Raum zu umfassen, als die vortugi-
sische ärmliche Meldung zngeten möchte. D. Red.)

„Für das Kind ."
Es ist herzerquickend, zu sehen, lvie selbst in den kleinsten

Ortschaften die Vereine der Frauenhilfe es verstehen, den
Opfermut ihrer Gernerndemitglieder für die vielen Auf¬
gaben unserer so ernsten und schweren Zeit immer lvieder
aufs neue zu beleben. Jetzt gilt e? vor allem Weihnachts¬
gaben anzufertigen , aber nicht nur für unsere Feldgrauen,
sondern auch für die Kleinen, denen der Krieg auch so
manche Entbehrungen arrferlegt hat . Wie Bitten und Auf¬
rufe die Herzen zu erwärmen und die Hände zu öffnen
vermögen, zeigt ein Bericht , in dem es heisst:

„Der vor kurzem an unsere allezeit wackere und hilfs¬
bereite Bevölkerung ergangene Ausruf um II eberlas drug
von Weihnachtsgeschenken„für da 8 Kind " ist auf frucht¬
baren Boden gefallen. Sowohl direkt als auch durch Ver¬
mittlung der Schüljngend sind nicht allein ansehnlich? Geld----
betrüge, sondern auch ziemliche Mengen an getragenen und
teilweise an neuen Bekleidungsstücken und Spiel -acheii ern-
gebracht worden. Der Schneiderei kundige Frauen und
Mädchen sind eifrig bemüht, sowohl dabclm, als auch an
besonders dafür eingerichteten Nähabenden all die mannig¬
fachen Kleider und Wäschestücke mit Geschick und Geschmack
zu Hosen, Jäckchen, Kleidchen, Schätzchen. Hauben, Unter¬
zeug und Puppenkleidchen usw. zu verarbeiten und es ist
wahrhaft interessant , zu sehen, was geschickte Frauenhärrde
selbst aus Unschkinbarem mit geringen Mitteln zu Brauch¬
barem herzustellen vermögen. Der Kinder im vorsckmlpftich
tigerr und schulpflichtigen Alter , denen gerade in dieser
schwersten aller bisher durchlebten Kriegszeiten zu Weih¬
nachten eine Freude gemacht werden soll, gibt, es aber
sehr viele . . . ."

Der Bericht schließt mit einer erneuerten Bitte an
Opferwillige , und es ist nicht zu bezweifeln, daß auch Vst
wiederholte Bitte nicht mrgehört Verhallen wird . Irr An¬
betracht des herannahenden Weihnachtsfestes möchte man
an alle, die es angeht , die Worte des größten Kiirdersrenn-
des richten : „Gehet hin und tuet desgleichen!"

Handel und Gewerbe.
)( Königsbacher Brauerei  A .-G. vorm Jos.

Thillmairrr, Cvblenz a. Rh. In der letzten General -Ver-
samnrlung, in welcher 10 Aktionäre mit 1405 Stimmen vm-
treten waren , wurde die Bilanz pro 1915-1916, sowie die
Vorgeschlaaene Dividende von 9 Prozent (wie im Vorjahre)
genehmigt. Letztere ist sofort zählbar Der aus dem Ani-

sichtsrate ausscheidende Kaujmann und Stadtverordnete
Herr Hugo Knödgen wurde wiedergewählt.

Verantwortlich für die Schriftleitung Richard Hein, Bad 8ms.
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